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Mönchengladbach
27.03.2007
Erhalt des Arbeitslosenzentrum Mönchengladbach
Sehr geehrter Herr Minister Laumann,

seit fast 25 Jahren leistet das Arbeitslosenzentrum Mönchengladbach einen wichtigen Beitrag zum sozialen Frieden in Mönchengladbach. Wir kennen aus unseren regelmäßigen persönlichen Besuchen das Engagement des Vereins, sowohl auf dem Feld der Arbeitsmarktpolitik (Beratung), als auch auf dem der Sozialpolitik (Begegnung).

Vor dem Hintergrund von fast 38.000 Menschen, die in unserer Heimatstadt auf Leistungen nach dem Arbeitslosengeld II (ALG II) angewiesen sind, gehört das Arbeitslosenzentrum zu den unverzichtbaren Angeboten in Mönchengladbach.

Deshalb nehmen wir die Absicht des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein – Westfalen (MAGS – NW) ab Oktober 2008 die Mittel zur Finanzierung der Arbeitslosenzentren und Beratungsstellen in NRW einzustellen, mit großer Sorge zur Kenntnis.

Wenn als Gründe Ihres Hauses zurückgehende Mittel aus dem EU-Sozialfonds und eine durch die Arbeitsmarktreform des Bundes wegfallende Zuständigkeit des Landes NRW genannt werden, vermögen wir eine solche Absicht weder sachlich noch fachlich nachzuvollziehen.

Die Arbeitslosenzentren und Beratungsstellen unterscheiden sich in ihrer Arbeitsweise gravierend von den Arbeitsgemeinschaften für Beschäftigung (ARGE). Deshalb kann und wird die ARGE auch nicht das Arbeitslosenzentrum als niederschwelliges, den Alltag strukturierendes Begegnungsangebot und die Beratungsstelle für Arbeitslose, die zur Arbeitslosigkeit eine umfassende Hilfe gewährt, ersetzen.

Als vor fast 25 Jahren die damalige Landesregierung in Nordrhein – Westfalen die beiden Kirchen bat sich stärker in der Beratung und Betreuung der vielen arbeitslosen Menschen in Nordrhein – Westfalen zu engagieren, verschlossen wir uns dieser Bitte nicht und übernahmen damit einen nicht unwesentlichen Teil der gesellschaftlichen Verantwortung dieser Aufgabe. In die Entstehung und die Entwicklung brachten wir das auf unserem christlichen Gesellschaftsverständnis beruhende Subsidiaritätsprinzip als Fundament der Arbeitslosenarbeit in Nordrhein Westfalen ein.

Deshalb unterstützt die katholische Region beispielsweise das Arbeitslosenzentrum Mönchengladbach seit seinen Anfängen. Zahlreiche Kirchengemeinden kooperieren mit dem Arbeitslosenzentrum. Der Solidaritätsfonds für Arbeitslose des Bistums Aachen engagiert sich seit vielen Jahren finanziell am Fortbestehen der Einrichtung. Auch an vielen anderen Stellen Nordrhein-Westfalens lassen sich die Arbeitslosenzentren und Beratungsstellen als Teil einer christlich geprägten Arbeitslosenarbeit verstehen.

Viele der Arbeitslosenzentren und Beratungsstellen in Nordrhein – Westfalen akquirieren in beträchtlichen Umfange Spenden und Zuwendungen auf einer freiwilligen Grundlage; oftmals liegen diese Eigenmittel deutlich über der Landesförderung. Diese freien Finanzmittel tragen in nicht unbeträchtlichem Maße zur Entlastung der öffentlichen Haushalte bei. Die Landesförderung aus dem europäischen Sozialfonds bietet den Einrichtungen eine Struktur, die ihnen die Beschaffung der freien Finanzmittel ermöglicht. Mit deren Hilfe halten viele Arbeitslosenzentren und Beratungsstellen viele zusätzliche und ergänzende Angebote aufrecht.

Wir sehen in dieser Praxis den Ausdruck, eines im besten Sinne verwirklichten Subsidiaritätsprinzips. Dieses Prinzip ist erwiesenermaßen wirtschaftlich, effizient und effektiv. Deshalb wäre es aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar, wenn das Land NRW den Arbeitslosenzentren und Beratungsstellen in Nordrhein – Westfalen die bisherige Förderung aus dem ESF entzöge.

Auch können wir nicht erkennen, wie die Kommunen und Argen auf der Grundlage des Sozialgesetzbuches II die bisher durch die Arbeitslosenzentren und Beratungsstellen für die Arbeitslosen wahrgenommenen Aufgaben zukünftig fördern können.

Vielmehr ist für uns absehbar, dass durch das Auslaufen der Landesförderung für die Arbeitslosenzentren und Beratungsstellen in NRW die öffentlichen Haushalte mit Folgekosten belastet werden, die weit höher als die derzeitige Förderung in Höhe von 65.000,- € jährlich, die der Trägerverein in Mönchengladbach für das Arbeitslosenzentrum und die Beratungsstellen erhält, liegen werden.

Den Ausfall von 65,000,- € jährlich kann das Arbeitslosenzentrum Mönchengladbach e.V. nicht durch zusätzliche Spenden oder freiwillige Zuwendungen ausgleichen. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass weder die Stadt Mönchengladbach noch die ARGE nach einer Einstellung der Landesförderung in eine Ausfallbürgschaft eintreten werden. Die deutliche Verringerung des Angebotes wird die zwangsläufige Folge sein.

Diese absehbare Entwicklung wird dann ganz besonders diejenigen Menschen treffen, die Hilfe brauchen, aber keinen Anspruch auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II erhalten: von Arbeitslosigkeit bedrohte Frauen und Männer, chronisch Kranke, Rentner auf Zeit oder Frauen, die nach einer Geburt in den Beruf zurückkehren wollen, Angehörige von Arbeitslose, Multiplikatoren, Betriebe und viele andere mehr.

Es ist bekannt, dass arbeitslose Menschen, die keine ausreichende Unterstützung erhalten, oftmals auch keinen Weg mehr in die Arbeitswelt zurück finden. Danach begleiten dann die Langzeitarbeitslosigkeit die bekannten gesundheitlichen, finanziellen und sozialen Probleme.

Wir möchten Sie und Ihr Ministerium eingehend bitten, von der beabsichtigten Einstellung der Landesförderung für die Arbeitslosenzentren und Beratungsstellen in NRW Abstand zu nehmen bzw. dafür Sorge zu tragen, dass das Arbeitslosenzentrum Mönchengladbach alternative Finanzierungsmöglichkeiten erschließen kann.
Mit freundlichen Grüßen 
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Dr. Albert Damblon



Dr. Monika Casaretto

Regionaldekan
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